
Einwilligungsklausel zum Datenschutz 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 

den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, 

Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des 

Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos 

und der Ansprüche an andere Versicherer und/ oder an den Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 

Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch für unabhängig vom 

Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig 

beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. 

Ich willige ferner ein, dass die Waldenburger Versicherung AG meine allgemeinen 

Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in Datensammlungen führt und an die für 

mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen 

Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt 

werden; an Vermittler dürfen Sie nur weitergegeben werden, soweit es zur 

Vertragsgestaltung erforderlich ist. 

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass 

die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber 

hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen 

nutzen dürfen. 

Nach Art. 13 DSGVO möchten wir Ihnen Informationen zur Datenverarbeitung 

geben. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die 

Waldenburger Versicherung AG, Max-Eyth-Str. 1, 74638 Waldenburg, E-Mail: 

info@waldenburger.com. 

Alle weiteren Informationen nach Art. 13 DSGVO finden Sie im entsprechenden 

Informationsblatt. Dieses enthält insbesondere Angaben zur Kontaktmöglichkeit 

zum Datenschutzbeauftragten, zum Zweck und zur Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitung, zu den Empfängern personenbezogener Daten, zur 

Speicherdauer, zu Ihren Betroffenenrechten und zu eventuell eingesetzten 

automatisierten Entscheidungen. Das Informationsblatt finden Sie in der jeweils 

aktuellen Fassung auch unter https://waldenburger.com/datenschutz.  

Verantwortlichkeit 

Ihr Vermittler ist für Ihre Betreuung zuständig. Die Verantwortung für die 

Richtigkeit aller Angaben liegt bei Ihnen, weil Sie unser Vertragspartner sind. 

Achten Sie bitte vor der Unterschrift darauf, dass alle An gaben vollständig im 

Antrag stehen. Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrumständen kann 
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zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Striche oder sonstige Zeichen oder 

Nichtbeantwortung gelten als Verneinung. 

Vertragsgrundlagen 

Vertragsgrundlagen sind der Antrag, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 

gesetzlichen Bestimmungen und die besonderen Vereinbarungen und Klauseln. 

Diese Unterlagen wurden Ihnen recht zeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 

ausgehändigt. 

Anzeigen und Erklärungen 

Alle für die Waldenburger Versicherung AG bestimmten Anzeigen und Erklärungen 

sind in Textform abzugeben und sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen 

Nachträgen genannte Anschrift gesandt werden. 

Nebenabreden 

Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Gesellschaft sie durch 

Aufnahme in den Versicherungsschein (Nachtrag) genehmigt. Deckungszusagen Die 

selbständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Vermittlern verboten und ohne 

rechtliche Wirkung für die Gesellschaft. 

Beitragszahlung 

Kommt der Versicherungsvertrag zustande, ist der erste oder einmalige Beitrag 

(Einlösungsbetrag) unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch 

nicht vor dem mit mir vereinbarten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge 

(Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag an die Gesellschaft zu 

zahlen. Ich stimme zu, dass der Versicherungsschutz gegebenenfalls bereits vor 

Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. In diesem Fall bin ich damit einverstanden, dass 

bei einem Widerruf die Beiträge, die auf die Zeit vor Ablauf der Widerrufsfrist 

entfallen, von der Gesellschaft einbehalten werden können. 

Zahlweise 

Es kann nur jährliche Zahlweise vereinbart werden. 

Gebühren/ Versicherungsteuer 

Gebühren werden nicht berechnet. Zum Beitrag kommt die jeweils gültige 

Versicherungsteuer hinzu. 

Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Aufsichtsbehörde Für Fragen zu 

Ihren Versicherungsverträgen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Darüber hinaus 

können Sie sich bei Beschwerden auch an die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungen (BaFin), Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 

53117 Bonn, wenden. 



Beantwortung der Antragsfragen und gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG 

(Anzeigepflicht): 

Die Antragsfragen sind nach bestem Wissen richtig und vollständig beantwortet. 

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung alle mir bekannten 

gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform gefragt ist, wahrheitsgemäß 

und vollständig anzugeben sind. Sollte ich nach meiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme, in Textform nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, 

bin ich insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesellschaft bei 

unzutreffenden oder unvollständigen Angaben je nach Verschuldensgrad vom 

Vertrag zurücktreten, ihn anfechten oder kündigen und ggf. Leistung verweigern 

kann. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 

wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag 

zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch 

grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 

Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätten. 

 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den 

Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur 

Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 

angegebene Umstand 

 

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 

Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 

entspricht. 

2. Kündigung 

 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 

Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 



können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. 

 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 

Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 

Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 

unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 

verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 

Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder 

schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 

können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 

Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 

werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 

Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 

Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 

erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 

anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 

nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 

1 nicht verstrichen ist. 

 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 

Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 

erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 

Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 

beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 

verletzt haben. 



5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 

vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 

Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 

unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 

eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 

die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 

nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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